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§ 9 NÖ JG Auszeichnung
jugendfreundlicher

Dienstleistungsbetriebe
 NÖ JG - NÖ Jugendgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.01.2022

Das Landesjugendreferat kann Dienstleistungsbetriebe, die durch ihr Angebot und ihre Serviceleistungen im

besonderen den Interessen der Jugend entsprechen, in geeigneter Weise auszeichnen. Über die Art und Durchführung

der Auszeichnung sind Richtlinien durch die NÖ Landesregierung zu erlassen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999
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